
 

Schul- und Hausordnung der Christian-Morgenstern-Schule 

1. Erreichbarkeit 

telefonisch: 0341/6493031 

Mail: info@ch-morgenstern.lernsax.de 

Mail Krankmeldung: krankmeldung@ch-morgenstern.lernsax.de  

 
2. Pünktlichkeit und Unterrichtsbeginn 

 
Die Schule wird 7.30 Uhr geöffnet. Die Kinder betreten das Schulhaus alleine. Die Kinder kommen bis 
07.40 Uhr an, um entspannt in den Schulalltag starten zu können.  
Mit dem Unterrichtsbeginn um 7.45 Uhr ist die Schultür geschlossen.  
„Zuspätkommer“ klingeln im Sekretariat und melden sich immer erst an. 
Vor dem Unterricht betreten wir das Spielgelände des Schulhofes nicht (keine Aufsicht)! 
Zu Unterrichtsbeginn sind wir am Platz und das Arbeitsmaterial liegt vollständig bereit. 
Die Straßenkleidung legen wir in der Garderobe ab. Diese sind keine Spiel- und Aufenthaltsorte.  
Wir tragen im Schulhaus Hausschuhe. 
. 
Es gelten folgende Unterrichtszeiten: 
 
 1. Stunde 07:45 - 08:30 Uhr Snackpause 
 2. Stunde 08:45 - 09:30 Uhr Hofpause 
 3. Stunde 09:50 - 10:35 Uhr 
 4. Stunde 10:45 - 11:30 Uhr 
 5. Stunde 11:40 - 12:25 Uhr Mittagspause für Klassen mit 6 Stunden 
 6. Stunde 12:55 - 13:40 Uhr 
 

3. Erholung und Sicherheit in den Pausen 

In den kleinen Pausen erholen wir uns im Zimmer und bereiten uns auf die nächste Unterrichtsstunde 
vor. 
Die große Pause findet auf dem Schulhof oder witterungsbedingt im Klassenzimmer statt. Mit den 
bereitgestellten Spielmaterialien gehen wir sorgsam um.  
Das umzäunte Gelände verlassen wir nicht ohne Erlaubnis. 
Fenster, Lamellen und Außenjalousien werden nur von Erwachsenen geöffnet und geschlossen. 
 
4. Sicherheit im Sport- und Fachunterricht 
 
Die Turnhalle betreten wir nur mit Erlaubnis der Sportlehrkraft und in abriebfesten Turnschuhen.  
Über das Verhalten im Fachunterricht sind wir belehrt. Die Bestimmungen entnehmen Sie dem Erlass 
zur Sicherheit im Schulsport (VwV Schulsport siehe Homepage). 

. 
5. Krankheit/ Unfälle 
 
Es ist dringend erforderlich, dass Sie bei Nichterscheinen Ihres Kindes bis spätestens 07.00 Uhr per 
LernSax eine E-Mail an folgende Adresse senden: krankmeldung@ch-morgenstern.lernsax.de und 
über die Hortmail abmelden.  
Eine Erreichbarkeit unter den von Ihnen angegebenen Notfallnummern ist zwingend notwendig. 

• Bis 5 Tage reicht eine Entschuldigung per Mail. 
• Ab dem 6. Fehltag benötigt es zusätzlich ein ärztliches Attest. 
• Arzttermine werden bitte, wenn möglich, außerhalb der Schulzeit gelegt. Sollte es 

nicht möglich sein, informieren Sie eine Woche zuvor die Klassenleitung. 
• Wir verwenden nur noch das Formular „Freistellungen/ Beurlaubungen“. Dieses 

finden Sie im Lernsax sowie auf der Homepage. 
Wir melden Verletzungen umgehend bei einer Lehrperson oder im Sekretariat. 

6. Kontaktdaten 
 
Alle angegebenen Daten müssen immer auf dem aktuellen Stand sein (Telefonnummern, 
Mailadressen, Namensänderung etc.). 
Jegliche Änderungen sind mit Nachweis unverzüglich per Mail an das Sekretariat: 
 info@ch-morgenstern.lernsax.de zu melden. 
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7. Unterrichtsende 
 
Wir verlassen unseren Platz ordentlich. 
Wir sind für unseren Klassenraum und unseren Garderobenbereich verantwortlich.  
 
Das Mittagessen nehmen wir im Speiseraum ein.  
Beim Essen verhalten wir uns ruhig. Wir verlassen den Tisch sauber.  
Hortkinder melden sich vor dem Essen im Hort an. 
Am Nachmittag halten wir uns ausschließlich in den dazu vorgesehenen Räumen und Orten auf. 
Am Nachmittag betreten die Eltern die Räume nicht und warten im Flur oder auf dem Schulhof auf 
uns. Wir melden uns ab Beginn der offenen Hortzeit in der Abmeldung ab. 
 

8. Eigentum 
 
Persönliche Gegenstände müssen gekennzeichnet sein. 
Nach Fundsachen können wir uns beim Hausmeister erkundigen. 
Wertgegenstände sind nicht versichert (Geld, Schlüssel, elektronische Geräte, Schmuck, Spielzeug). 
Wir dürfen während der Schulzeit keine Sammelkarten mitbringen. Ausnahmeregelungen im Hort sind 
möglich. 
Wir dürfen keine digitalen Endgeräte (Smartwatches, Handys, Kameras etc.) nutzen. 
Wir vergreifen uns nicht am Eigentum anderer und gehen bedacht mit Schulmaterialien (Mobiliar, 
Sportgeräten, Computern, Tablets, Büchern) um. 
 

9. Ordnung und Sauberkeit 

 
Wir verlassen die Toilettenanlagen sauber, sie sind keine Aufenthaltsorte. 
Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Materialien der Schule sind sorgsam zu behandeln. 
Was wir mutwillig beschädigen oder verschmutzen, müssen wir wieder in Ordnung bringen oder 
dieses müssen unsere Eltern ersetzen. 

   

10. Höflichkeit und Rücksicht 

  
Wir verhalten uns freundlich und rücksichtsvoll zu unseren Mitschülern und allen Erwachsenen. 
Streitigkeiten klären wir, ohne dass jemand verletzt oder beleidigt wird. 
Im Schulhaus rennen wir nicht und werfen nicht mit Gegenständen. 
Jedes Kind hat das Recht auf eine lernfördernde und bedürfnisorientierte Umgebung. 
 

11. Gesundheit und Sicherheit 

Radfahren ist im Schulbereich nicht erlaubt. Wir stellen unsere Fahrräder nur an den dafür 
vorgesehenen Plätzen ab (Fahrradständer). 
Wir unterlassen Verhaltensweisen die zu Schäden bei Personen oder Sachen führen können. Dazu 
zählen beispielsweise das Werfen von Schneebällen und Steinen oder das Schlittern auf den Gängen 
im Schulgebäude. 
Das Sitzen auf Tischen, Heizungen oder Fensterbrettern sowie das Beschmieren von Möbeln und 
Wänden ist strengstens untersagt. 
 
12. Wichtiges für Eltern 
 
Alle Elterngespräche sind nur über die Klassenleitung nach einer Terminvereinbarung (LernSax) 
möglich. Wir kommunizieren ausschließlich über LernSax. 
Bei Veranstaltungen dürfen die Eltern nicht fotografieren und filmen. 
Offensichtlich erkennbare Aufdrucke und Gegenstände, die im Scheine der freien Meinungsäußerung 
mit rassistischen, sexistischen, gewaltverherrlichenden oder diskriminierenden Aussagen, sind nicht 
erlaubt. Auf unserem Schulgelände sind folgende Dinge untersagt: Hunde und Drogenkonsum. 

 

13. Bekanntmachung 

Zu Schuljahresbeginn und bei gegebenem Anlass wird die Schul- und Hausordnung mit den Schülern 
besprochen. Sie gilt analog für den Bereich des Schulhortes. 
Diese Schul- und Hausordnung tritt am 01.08.2025 in Kraft und gilt bis auf Widerruf. 

Richter 
Schulleiterin 


